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Bonn-Netz GmbH, Karlstraße 2-6, 53115 Bonn – Stand: 20.12.2024 

Allgemeine Hinweise 

Das vorliegende Preisblatt umfasst die Entgelte für die Nutzung des Elektrizitätsverteilnetzes der Bonn-

Netz GmbH sowie die Entgelte für die Nutzung der vorgelagerten Netzebene der Westnetz GmbH. 

 

 
 

Allgemeine Hinweise .................................................................................................................................................................... 2 

1. Entgeltermittlung für die Entnahme mit registrierender Leistungsmessung (RLM-Kunde) ............. 3 

2. Entgeltermittlung für die Entnahme ohne registrierende Leistungsmessung (SLP-Kunde) ............. 4 

3. Entgelte für sonstige Netznutzung (Entnahme in der Umspannung MS/NS, Niederspannung) ... 5 

4. Sonderformen der Netznutzung gemäß § 19 StromNEV ............................................................................... 7 

5. Entgelte für Messstellenbetrieb bei kME............................................................................................................... 8 

6. Konzessionsabgabe .................................................................................................................................................... 10 

7. Umlage nach KWK-Gesetz ....................................................................................................................................... 10 

8. § 19 StromNEV-Umlage ............................................................................................................................................ 11 

9. § 17f EnWG – Offshore-Netzumlage .................................................................................................................... 11 

10. Pönale für Blindstrommehrinanspruchnahme ................................................................................................. 12 

11. Erhebung von Baukostenzuschüssen oberhalb der Ebene Niederspannung ...................................... 12 

12. Umsatzsteuer ................................................................................................................................................................. 12 

 

 

  

Hiermit bestätigen wir die am 14.10.2024 veröffentlichten voraussichtlichen Netzentgelte nach 

§ 20 Abs. 1 S. 2 EnWG.  

Sollten jedoch gesetzliche Neuregelungen einen Zuschuss zu den Netzentgelten der Übertragungs-

netzbetreiber für 2025 vorsehen und die Übertragungsnetzbetreiber daraufhin ihre Netzentgelte für 

2025 anpassen, so hätte dies ggf. auch eine Anpassung der Netzentgelte der Bonn-Netz GmbH zur 

Folge. 
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1. Entgeltermittlung für die Entnahme mit registrierender Leis-

tungsmessung (RLM-Kunde) 

Die Netzentgelte werden differenziert nach Anschlussebene, Benutzungsstundenzahl und ge-

messener Leistung und Arbeit gebildet. Sie bestehen grundsätzlich aus einem Jahresleistungs-

preis und einem Arbeitspreis. 

Das Entgelt für die Entnahme mit registrierender Leistungsmessung (RLM-Kunde) ergibt sich aus 

folgenden Komponenten: 

  

 

Der Jahresleistungspreis und der Arbeitspreis richten sich nach der Jahresbenutzungsdauer und 

der jeweiligen Spannungsebene: 

 

  

Arbeitspreis

+ Leistungspreis

+ Entgelt für Messstellenbetrieb (inklusive Messung)

+ Konzessionsabgabe 

+ Umlage nach KWK-Gesetz

+ § 19 StromNEV-Umlage, Offshore-Netzumlage

+ Pönale für Blindstrommehrinanspruchnahme (soweit erforderlich)

= Netzentgelt netto

+ Umsatzsteuer

= Netzentgelt brutto

Leistungspreis Arbeitspreis Leistungspreis Arbeitspreis

Entnahme aus €/(kW*a) ct/kWh €/(kW*a) ct/kWh

Umspannung HS/MS 27,20 6,64 171,57 0,86

Mittelspannung (MS) 32,00 6,48 149,77 1,77

Umspannung MS/NS 32,19 6,68 146,06 2,12

Niederspannung (NS) 33,40 6,65 134,23 2,61

Jahresbenutzungsdauer

< 2.500 h

Jahresbenutzungsdauer

≥ 2.500 h
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2. Entgeltermittlung für die Entnahme ohne registrierende Leis-

tungsmessung (SLP-Kunde) 

Das Netzentgelt für die Entnahme ohne registrierende Leistungsmessung (SLP-Kunde) setzt sich 

wie folgt zusammen: 

 

 

Für Entnahmen ohne registrierende Lastgangmessung werden ein fester Grundpreis und ein Ar-

beitspreis1 in Rechnung gestellt. 

 

  

                                                      
1  Der Arbeitspreis wird auch für den Betrieb öffentlicher Straßenbeleuchtung in Rechnung gestellt. 

Arbeitspreis

+ Grundpreis

+ Entgelt für Messstellenbetrieb (inklusive Messung)

+ Konzessionsabgabe 

+ Umlage nach KWK-Gesetz

+ § 19 StromNEV-Umlage, Offshore-Netzumlage

= Netzentgelt netto

+ Umsatzsteuer

= Netzentgelt brutto

Grundpreis Arbeitspreis

Entnahme aus €/a ct/kWh

Niederspannung (NS) 74,95 6,39
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3. Entgelte für sonstige Netznutzung 

(Entnahme in der Umspannung MS/NS, Niederspannung) 

Steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG mit Inbetriebnahme ab 01.01.2024 

Nachfolgende Entgelte werden für die Entnahme durch steuerbare Verbrauchseinrichtungen 

nach § 14a EnWG (Elektromobile, Elektro-Wärmepumpen, Anlagen zur Raumkühlung, Strom-

speicher hinsichtlich Einspeicherung) in der Netzebene der Umspannung Mittelspannung/Nie-

derspannung oder Niederspannung mit einem maximalen Leistungsbezug von mehr als 4,2 kW 

mit einer technischen Inbetriebnahme ab 01.01.2024 in Ansatz gebracht . 

Bei einer Entnahme ohne registrierende Leistungsmessung besteht für den Betreiber der steu-

erbaren Verbrauchseinrichtung ein Wahlrecht zwischen Modul 12 (pauschale Reduzierung des 

Netzentgeltes), wahlweise zzgl. Modul 33 (zeitvariables Netzentgelt), und Modul 24 (prozentuale 

Reduzierung des Arbeitspreises). Das Wahlrecht ist in Abstimmung mit dem jeweiligen Energie-

lieferanten wahrzunehmen. Wählt der Betreiber der steuerbaren Verbrauchseinrichtung kein 

Modul, wird Modul 1 als „Defaultmodul“ zur Anwendung gebracht. 

 
 

 
 

 

 

                                                      
2  Das Netzentgelt inkl. Reduzierung kann 0,00 Euro nicht unterschreiten. 
3  Modul 3 kann nur in Verbindung mit Modul 1 gewählt werden. Anwendung der Preisstellung ab dem 

01.04.2025. 
4  Voraussetzung für die Wahl des Moduls 2 ist die Installation eines separaten Zählers. Die hier angegebenen 

Preise beziehen sich ausschließlich auf den Verbrauch der steuerbaren Verbrauchseinrichtung. Für den 

Haushaltsverbrauch kommen die Entgelte unter Nr. 2 zur Anwendung. 

Grundpreis Arbeitspreis
Pauschale 

Reduzierung

€/a ct/kWh €/a

Modul 1 – pauschale Reduzierung 74,95 6,39 -115,30

Modul 2 – reduzierter Arbeitspreis 0,00 2,56 –

Entnahme ohne registrierende 

Leistungsmessung (Niederspannung)

Arbeitspreis

Niedriglasttarif

Arbeitspreis

Standardtarif

Arbeitspreis

Hochlasttarif

ct/kWh ct/kWh ct/kWh

Modul 3 – zeitvariables Netzentgelt 2,56 6,39 7,98

Entnahme ohne registrierende 

Leistungsmessung (Niederspannung) Modul 3

Zeitfenster Zeitfenster Zeitfenster

Niedriglasttarif Standardtarif Hochlasttarif

05:00 – 17:00 Uhr

20:00 – 01:00 Uhr

– 00:00 – 24:00 Uhr –

– 00:00 – 24:00 Uhr –

05:00 – 17:00 Uhr

20:00 – 01:00 Uhr

17:00 – 20:00 Uhr

17:00 – 20:00 Uhr

Zeitfenster für Modul 3

Quartal 1: 01.01. – 30.03.

Quartal 2: 01.04. – 30.06.

Quartal 3: 01.07. – 30.09.

Quartal 4: 01.10. – 31.12. 01:00 – 05:00 Uhr

01:00 – 05:00 Uhr
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Bei einer Entnahme mit registrierender Leistungsmessung ist ausschließlich Modul 15 (pauschale 

Reduzierung) vorgesehen. 

 

 

Steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG mit Inbetriebnahme vor 

01.01.2024 

Entnahme durch steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG (z. B. Elektromobile, 

Elektro-Wärmepumpen) und Entnahme durch unterbrechbare Elektro-Speicherheizungen mit 

einer technischen Inbetriebnahme vor 01.01.2024. 

 

  

                                                      
5  Das Netzentgelt inkl. Reduzierung kann 0,00 Euro nicht unterschreiten. 

Leistungspreis Arbeitspreis Leistungspreis Arbeitspreis

€/(kW*a) ct/kWh €/(kW*a) ct/kWh €/a

Umspannung MS/NS 32,19 6,68 146,06 2,12 -115,30

Niederspannung (NS) 33,40 6,65 134,23 2,61 -115,30

Jahresbenutzungsdauer

< 2.500 h

Jahresbenutzungsdauer

≥ 2.500 h
Pauschale 

ReduzierungEntnahme mit registrierender 

Leistungsmessung

Leistungs-/ 

Grundpreis
Arbeitspreis

€/a ct/kWh

Steuerbare Elektro-Speicherheizung 0,00 3,38

Steuerbare Elektro-Wärmepumpe 0,00 3,38

Steuerbare Elektromobilität 0,00 3,38

Steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG 0,00 3,38

Entnahme alle Spannungsebenen (ohne eigenen Zählpunkt)
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4. Sonderformen der Netznutzung gemäß § 19 StromNEV 

Monatsleistungspreis 

Die Abrechnung für Verbraucher mit einer zeitlich begrenzten hohen Leistungsaufnahme basiert 

gemäß § 19 Abs. 1 StromNEV auf der Grundlage von Monatsleistungspreisen. Der Monatslei-

tungspreis setzt sich zusammen aus dem Arbeitspreis und 1/6 des Leistungspreises gemäß Ent-

geltermittlung für die Entnahme mit registrierender Leistungsmessung (RLM-Kunde) ≥ 2.500 h. 

Ein Wechsel in das Monatspreissystem muss vom Netzkunden bis Ende November für das Folge-

jahr mitgeteilt werden. 

 

Individuelle Netzentgelte 

Treten vorhersehbare erhebliche Abweichungen des Höchstlastbeitrages des Netznutzers von 

der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus dessen Netz- oder Umspannebene auf, 

ist gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV ein Entgelt zu entrichten, das dem besonderen Netznutzungs-

verhalten entspricht. Die Vereinbarung eines individuellen Netzentgeltes erfolgt unter dem Vor-

behalt, dass die jeweiligen Voraussetzungen gemäß § 19 Abs. 2 S. 1–4 StromNEV tatsächlich er-

füllt werden. Werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt eine Abrechnung der Netznut-

zung nach den allgemein gültigen Netzentgelten. 

Singulär genutzte Betriebsmittel 

Zwischen dem Netzbetreiber und dem Netznutzer kann für singulär genutzte Betriebsmittel ge-

mäß § 19 Abs. 3 StromNEV ein gesondertes Entgelt festgelegt werden. Voraussetzung hierfür 

ist, dass bei sämtlichen Betriebsmitteln in einer Netz- oder Umspannebene oberhalb der Um-

spannung von Mittel- zu Niederspannung eine ausschließliche Nutzung durch den Netznutzer 

vorliegt. Das festzulegende Entgelt für die singulär genutzten Betriebsmittel richtet sich nach 

den individuell zurechenbaren Kosten gemäß § 4 StromNEV. Hierzu zählen z. B. die Anzahl der 

genutzten Betriebsmittel und die Längen der Leitung. 

 

Je nach Anschlusssituation können Kosten für weitere Komponenten (z. B. Trafo) in Rechnung 

gestellt werden. 

In der Netznutzungsrechnung wird der Preis in einer Summe ausgewiesen. 

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter:  info@bonn-netz.de 

  

Monatsleistungspreis Arbeitspreis

Entnahme aus €/(kW*Monat) ct/kWh

Umspannung HS/MS 28,60 0,86

Mittelspannung (MS) 24,96 1,77

Umspannung MS/NS 24,34 2,12

Niederspannung (NS) 22,37 2,61

Leitungen Schaltfelder

Entnahme aus €/(km*a) €/a

Mittelspannung (MS) 3.694,80 4.797,93

mailto:info@bonn-netz.de
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5. Entgelte für Messstellenbetrieb bei kME 
(sobald mME bzw. iMS verbaut ist erfolgt die Abrechnung über den MSB) 

Zusätzlich zu den Netzentgelten werden von der Bonn-Netz GmbH gemäß § 17 Abs. 7 Strom-

NEV Entgelte für den konventionellen Messstellenbetrieb (inklusive Messung) erhoben. Die 

Höhe des Entgeltes ist abhängig von der eingebauten Gerätetechnik.  

Ist die Bonn-Netz GmbH Betreiber der Messstelle, so wird dem Netzkunden die Preiskompo-

nente Messstellenbetrieb (inklusive Messung) in Rechnung gestellt. Wird die Messstelle vom 

Netzkunden selbst oder von einem Dritten betrieben, so entfällt die Preiskomponente Messstel-

lenbetrieb (inklusive Messung).  

Ergänzende Informationen zum Messstellenbetrieb bei Erzeugungsanlagen (EEG, KWKG etc.) 

sind der Internetseite der Bonn-Netz GmbH zu entnehmen (www.bonn-netz.de). Für moderne 

Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme nach dem Messstellenbetriebsgesetz gelten 

gesonderte Preise, die auf einem separaten Preisblatt ausgewiesen werden, das ebenfalls auf 

der Internetseite der Bonn-Netz GmbH zu finden ist. 

 

 

 

Die Preiskomponente Schaltgerät/Rundsteuerempfänger wird auch beim Betrieb eines E-Lade-

punktes in Rechnung gestellt. 

  

Mittelspannung (MS)

kME mit registrierender Last-/Einspeisemessung

Wandlersatz für Messstellenbetrieb bei kME

324,50

200,00

Messstellenbetrieb (inkl. Messung)

€/a

Niederspannung (NS)

324,50

25,00

9,50

kME mit registrierender Last-/Einspeisemessung

Wandlersatz für Messstellenbetrieb bei kME

Schaltgerät oder Rundsteuerempfänger

Messstellenbetrieb (inkl. Messung)

€/a

http://www.bonn-netz.de/
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Aufschlag/Abschlag bei Abweichung der Spannungsebene der Entnahmestelle von der 

Messung 

Üblicherweise befinden sich Entnahme-/Einspeisestelle und Messung auf der gleichen Span-

nungsebene. Erfolgt die Messung nicht auf der Netzebene des vertraglich vereinbarten Netzan-

schlusspunktes, werden die bei der Messung nicht erfassten Verluste durch einen angemessenen 

Korrekturfaktor berücksichtigt, der den zu erwartenden Umspannverlusten bestmöglich ent-

spricht. 

  

Niederspannung (NS) [jährlich] [halbjährlich] [vierteljährlich] [monatlich]

Einrichtungszähler Eintarif 8,00 9,80 13,40 27,80

Einrichtungszähler Zweitarif 8,00 9,80 13,40 27,80

Zweirichtungszähler Eintarif 8,00 9,80 13,40 27,80

Zweirichtungszähler Zweitarif 8,00 9,80 13,40 27,80

Mehrtarifzähler 32,50 34,30 37,90 52,30

Prepaymentzähler 75,17 78,90 82,80 86,90

Maximumzähler 32,50 34,30 37,90 52,30

EDL21 Zähler 8,00 9,80 13,40 27,80

Messstellenbetrieb (inkl. Messung)

€/a

Messung

Alle Spannungsebenen
Messstellenbetrieb

ohne Messung

Telekommunikationsanschluss durch Netzbetreiber 

(Fernauslesung)
€/a 60,00

Telekommunikationsanschluss durch Anlagenbetreiber 

(Fernauslesung)
€/a 0,00

Manuelle vor Ort Ablesung bei kME mit registrierender

Last-/Einspeisemessung
€/Vorgang 150,00
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6. Konzessionsabgabe 

Zusätzlich zu den Netzentgelten wird für konzessionsabgabepflichtige Energiemengen die Kon-

zessionsabgabe an die Stadt Bonn nach den jeweils gültigen Abgabesätzen berechnet. 

 
6 

7. Umlage nach KWK-Gesetz 

Gemäß dem Gesetz zur Finanzierung der Energiewende im Stromsektor durch Zahlungen des 

Bundes und Erhebung von Umlagen (Energiefinanzierungsgesetz; EnFG) wird zusätzlich zu den 

Netzentgelten der KWK-Aufschlag unabhängig vom Jahresverbrauch je Abnahmestelle in Rech-

nung gestellt. 

KWKG-Umlage ab dem 01.01.2025: 

 

Letztverbraucher, die die besondere Ausgleichsregelung gemäß §§ 28 ff. EnFG in Anspruch neh-

men, zahlen eine reduzierte KWKG-Umlage, die durch den zuständigen Übertragungsnetzbe-

treiber abgerechnet wird.  

Für die Erhebung von Umlagen nach den §§ 21 bis 23 und 25 EnFG gelten Sonderregelungen. 

  

                                                      
6  Für die Nutzung des Schwachlaststrom müssen ein ausreichender Nachweis für einen Schwachlasttarif 

gemäß § 2 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 lit. a KAV (siehe BGH Urteil vom 20.06.2017) sowie eine Mitteilung über die 

Einhaltung der Schaltzeiten aus der Veröffentlichung zur Verfügung gestellt werden. 

Kategorie ct/kWh

Tarifkunden (bei Strom, der nicht als Schwachlaststrom geliefert wird) 1,99

Tarifkunden (bei Strom, der als Schwachlaststrom geliefert wird)6 0,61

Sondervertragskunden 0,11

alle Spannungsebenen ct/kWh

verbrauchsunabhängig 0,277
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8. § 19 StromNEV-Umlage 

Die entgangenen Erlöse für Sonderformen der Netznutzung nach § 19 Abs. 2 S. 1 und 2 Strom-

NEV, der Freistellung nach § 118 Abs. 6 S. 9 EnWG sowie der Mehrkosten der Verteilernetzbe-

treiber für die Integration von Erneuerbaren Energien-Anlagen (Festlegung BK8-24-001-A) wer-

den gemäß § 19 Abs. 2 S. 15 StromNEV und Tz. 7 BK8-24-001-A auf alle Letztverbraucher um-

gelegt. 

§ 19 StromNEV-Umlage ab dem 01.01.2025: 

 
78 

9. § 17f EnWG – Offshore-Netzumlage 

Die Kosten, die aus zu leistenden Entschädigungszahlungen wegen der Störung oder Verzöge-

rung der Netzanbindung an die Betreiber von sog. Offshore-Anlagen resultieren sowie die Kos-

ten, die aus der Errichtung und dem Betrieb der Offshore-Anbindungsleitungen entstehen, wer-

den auf alle Letztverbraucher umgelegt (vgl. § 17 f EnWG i. V. m. §§ 10 ff. EnFG). 

Offshore-Netzumlage ab dem 01.01.2025: 

 

Letztverbraucher, die die besondere Ausgleichsregelung gemäß §§ 28 ff. EnFG in Anspruch neh-

men, zahlen eine reduzierte Offshore-Netzumlage, die durch den zuständigen Übertragungs-

netzbetreiber abgerechnet wird.  

Für die Erhebung von Umlagen nach den §§ 21–23, 25 und 37 ff. EnFG gelten Sonderregelungen. 

Ergänzende Informationen zu den Aufschlägen und Umlagen entnehmen Sie bitte der ge-

meinsamen Internetseite der Übertragungsnetzbetreiber (www.netztransparenz.de). 

  

                                                      
7  Der Nachweis zur Erfüllung der Voraussetzungen ist durch ein Testat zu erbringen. 
8  Der Nachweis zur Erfüllung der Voraussetzungen ist durch eine Mitteilung an die Bonn-Netz GmbH zu 

erbringen. 

Letztverbrauchergruppe alle Spannungsebenen ct/kWh

LV Gruppe C‘
Abnahmestellen > 1.000.000 kWh/a von Kunden

mit Stromkosten > 4% des Umsatzes für Mengen > 1.000.000 kWh/a7
0,025

LV Gruppe B‘ Abnahmestellen > 1.000.000 kWh/a für Mengen > 1.000.000 kWh/a8 0,050

LV Gruppe A‘ für die jeweils ersten 1.000.000 kWh/a je Abnahmestelle 1,558

Stromspeicher und Elektromobile nach § 21 EnFG i. V. m. § 19 Abs. 2 Satz 16 StromNEV 0,000

alle Spannungsebenen ct/kWh

verbrauchsunabhängig 0,816

http://www.netztransparenz.de/
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10. Pönale für Blindstrommehrinanspruchnahme 

Der Bezug von Blindarbeit wird als Pönale gesondert in Rechnung gestellt, wenn die monatlich 

entnommene Blindarbeit 50 % der entnommenen Wirkarbeit übersteigt. Die Pönale wird bei 

einem Bezug von elektrischer Energie in Rechnung gestellt. 

 

11. Erhebung von Baukostenzuschüssen oberhalb der Ebene Nie-

derspannung 

Um die im Netzanschlussvertrag vereinbarte Netzanschlusskapazität dauerhaft zur Verfügung 

stellen zu können, sind Ausbaumaßnahmen am vorgelagerten Netz erforderlich, für die der An-

schlussnehmer einmalig einen Baukostenzuschuss (BKZ) zu entrichten hat. Ein Baukostenzu-

schuss wird bei erstmaliger Bereitstellung der Netzanschlusskapazität (Neuanschluss), bei Leis-

tungserhöhungen sowie bei einem durch den Anschlussnehmer veranlassten Wechsel der Ört-

lichkeit des Netzanschlusses bzw. der Anschlussnetzebene erhoben.  

Der vom Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu übernehmende Kostenanteil ermittelt sich 

für die Netzebenen oberhalb der Niederspannung auf Grundlage des Leistungspreismodell der 

BNetzA (gem. Positionspapier zur Erhebung von Baukostenzuschüssen, Beschlusskammer 8, No-

vember 2024) nach folgender Berechnungsformel:  

 

Hiernach ergeben sich nachfolgende Baukostenzuschüsse für Netzanschlussbegehren ab dem 

01.01.2025: 

 

Die Erhebung des Baukostenzuschusses in der Anschlussebene der Niederspannung richtet sich 

nach den Regelungen der NAV. Weitere Informationen hierzu können dem Preisblatt „Ergän-

zende Bestimmungen NAV/NDAV“ entnommen werden. Das Preisblatt ist auf der Internetseite 

der Bonn-Netz GmbH (www.bonn-netz.de) abrufbar.  

12. Umsatzsteuer 

Die in diesem Preisblatt genannten Entgelte sind Nettoentgelte. Auf alle vorgenannten Netto-

entgelte – einschließlich der jeweiligen Konzessionsabgabe – wird die Umsatzsteuer in der je-

weils aktuell gesetzlich festgelegten Höhe berechnet. Bei der Berechnung der Bruttoentgelte 

können sich Rundungsdifferenzen ergeben. Maßgeblich sind die Nettoentgelte. 

Alle Spannungsebenen ct/kWh

Bezug von Blindarbeit > 50 % der Wirkarbeit bei Leistungsmessung 0,000

arithmetisches Mittel der Leistungspreise über 5 Jahre (≥ 2.500 h/a) der Netzebene

x bestellte Netzanschlusskapazität

= BKZ

Anschlussebene €/kW

Umspannung HS/MS 124,02

Mittelspannung (MS) 107,93

http://www.bonn-netz.de/

